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Zweites Kapitel

Das autonome Zentrum der polnischen
Judenheit bis zu seinem Verfall

§10. Die Verschlimmerung der sozialen Zustände in der Zeit des
Wiederaufbaus (1658—167U)

Die Kreuzzüge im Osten Europas, die Invasionen der Kosaken,
Moskowiter und Schweden, führten dort im Schicksal der Juden einen
ähnlichen Umschwung herbei wie fünf Jahrhunderte früher die
Kreuzzüge im Westen. Mit dem ganzen polnischen Reiche tritt nun¬
mehr auch die polnische Judenheit aus der Phase ihres frühen in die
ihres späten Mittelalters, in eine Periode des Mißgeschicks und des
erbittertsten Kampfes ums Dasein. Seit dieser Zeit zeigt Polen in
immer ausgeprägterer Form die schlimmsten Züge mittelalterlicher
Staatlichkeit: neben grenzenlosem kirchlichen Fanatismus und seiner
Begleiterscheinung, dem rohesten Aberglauben, die schädlichsten Aus¬
wüchse der ständischen Verfassung, die endlosen, den Staat unterwüh¬
lenden Zwistigkeiten. In den oberen wie in den unteren Schichten
fällt hier alles nach und nach der Entartung anheim. Die von der
Schlachta erwählten und ihr zum Nachteil der anderen Stände zu Ge¬
horsam verpflichteten Könige, die Schlachta selbst, die auf den vom
„liberum veto“ 1) stets bedrohten Reichstagen das große Wort führt,
sich in kritischen Augenblicken zu Konföderationen zusammenschließt
und durch die sogenannte „goldene Freiheit“, diese Karikatur der
politischen Freiheit, das Land dem sicheren Verderben preis-

1 ) Das berüchtigte „liberum veto", d. h. das Recht jedes einzelnen mit den
Beschlüssen der Mehrheit nicht einverstandenen Sejmabgeordneten, durch seinen
Einspruch diese Beschlüsse der Gültigkeit zu berauben, hatte zur Folge, daß in
der kurzen Zeitspanne zwischen i654 und 1696 nicht weniger als sechzehn Reichs¬
tage (Sejms) ein frühzeitiges Ende nehmen mußten.
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